
Unterhalt mit Ulla – FAQ’s 

Das Verfahren bei Wiederholungsanfragen  
 
Eine Wiederholungsanfrage kann erforderlich sein, wenn der bislang geprüfte Zeitrahmen 
keine Leistungsfähigkeit ergab, bzw. der Anspruch wegen eigenem Leistungsbezug nicht 
überging. 
In jedem Fall bedeutet dies einen Abschluss des bisherigen Zeitrahmens einschließlich eines 
Neuanfanges.  
Unter Hinweis auf die Aktenzeichenphilosophie bedeutet dies natürlich auch, dass dieser 
erneut zu prüfende Zeitrahmen eines aktualisierten Aktenzeichens bedarf. 
 
Dazu gehen Sie wie folgt vor: 

� 

 

Einstellung des Falles in der Maske 
EHB-ALLGEMEINE ANGABEN 

 
� Plausibilitätsprüfung erfolgt 

 
 
� Ggf. Korrektur in der Maske <STAND DER 
GELTENDMACHUNG> 
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� 

 
 

Duplikat des Datensatzes erstellen und Angaben zum 
Pflichtigen nachtragen 

 

 
 

 

� 
Falsch 

 
Richtig 

 

 
 
 
Weiterbearbeitung des Falles unter dem neuen 
Aktenzeichen 
 
Der Eintrag im Feld <evtl.altes AZ:> erzeugt eine 
Wiederholungsanfrage. Daher ist die Notierung im 
Feld <weitere UH-Akten> mit [Strg]+[X] zu entfernen 
und im Feld <evtl.altes AZ> mit [Strg]+[V] wieder 
einzufügen. 

 
 
 


